
Konzept – Besuche während einer Pandemie  
 

 

 

Besuche im Alten- und Pflegeheim „Martin-Luther-Haus“ 

 

Stand: 15.02.2023 
(gültig ab dem 01.03.2023) 

 
Grundlage: Niedersächsische Verordnung über infektionspräventive Schutzmaßnahmen 
gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 und dessen Varianten (Niedersächsische Corona-
Verordnung) in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit § 28b Infektionsschutzgesetz.  
 

 
 
Besuchszeiten:  Keine Einschränkungen mehr.   
 
 
Anmeldung: Keine Anmeldungen mehr.   
 
 
Einlass: Keine Einschränkungen mehr. 
 
  
Covid-19 Schnelltest: Keine Testungen mehr erforderlich.  
 
 
Anzahl Besucher: Keine Einschränkungen mehr. 
 
 
Hygiene: Die Einrichtung darf nur mit einer medizinischen Mund-Nasen 

Bedeckung (Schutzniveau FFP2) betreten werden. Auf den 
Fluren muss die Mund-Nasen-Bedeckung durchgängig 
getragen werden.  

 
 
Ort: Keine Einschränkungen mehr. 
 
 
Verhalten: Keine Einschränkungen mehr. 
 
 
Verlassen der  Keine Einschränkungen mehr. 
Einrichtung:   
 
 

 Auf den Fluren muss die Mund-Nasen-Bedeckung getragen 
werden. 

 

 
                                               Hände desinfizieren. 

 
 

 

                                                   Beim Niesen die Ellenbeuge benutzen. 

 

 
Mit dem Betreten unserer Einrichtung akzeptieren Sie automatisch unsere Hygiene- und 

Verhaltensregeln. 


